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1. Freiwillige Umsatzsteuer-Voraus-

zahlungen innerhalb des 10-Ta-
ges-Zeitraums 

 
Erst im Februar 2022 fällte der Bundesfi-
nanzhof (BFH) ein Urteil über die Berück-
sichtigung von freiwilligen Umsatzsteuer-
Vorauszahlungen innerhalb des 10-Tages-
Zeitraums bei Einnahmen-Überschuss-
Rechnungen. Am 13.12. folgte dann das 
nächste Urteil zu der Thematik. 
 
Ein Steuerpflichtiger zahlte am 6.1. die Um-
satzsteuer-Vorauszahlung für den vergan-
genen Dezember. Da ihm eine Dauerfrist-
verlängerung gewährt wurde, verschiebt 
sich die Fälligkeit auf den 10.2. Die geleis-
tete Zahlung setzte er gewinnmindernd in 
der Gewinnermittlung des Vorjahres an. 
Das Finanzamt erkannte die Zahlung erst 
als Betriebsausgabe für das Jahr der tat-

sächlichen Zahlung an. Diese Herange-
hensweise begründete es mit der durch die 
Dauerfristverlängerung verschobenen Fäl-
ligkeit der Zahlung. 
 
Der BFH stimmte dieser Vorgehensweise 
zu. Die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für 
den Voranmeldungszeitraum Dezember 
des Vorjahres, die zwar innerhalb des maß-
geblichen 10-Tages-Zeitraums geleistet 
wurde, aber wegen einer Dauerfristverlän-
gerung erst danach fällig wird, ist bei der 
Gewinnermittlung durch Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung erst im Jahr des Abflus-
ses als Betriebsausgabe zu berücksichti-
gen. 
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2. Entnahme von Alt-Photovoltaik-
anlagen 

 
Vor dem 1.1.2023 wurden Photovoltaikan-
lagen, die sowohl für unternehmerische als 
auch für private Zwecke genutzt wurden, 
regelmäßig dem Unternehmensvermögen 
zugeordnet. Betreiber konnten die Vor-
steuer aus dem Kauf der Anlage abziehen, 
mussten aber sowohl den verkauften Strom 
als auch den selbst genutzten Strom ver-
steuern. Mit der Einführung des Nullsteuer-
satzes zum 1.1.2023 können Betreiber nun 
die Photovoltaikanlage steuerfrei aus dem 
Unternehmensvermögen entnehmen und 
müssen selbst genutzten Strom nicht mehr 
versteuern. 
 
Die Finanzverwaltung in NRW hat dazu un-
ter Hinweis auf das Bundesministerium für 
Finanzen Stellung bezogen. Eine Ent-
nahme der gesamten Photovoltaikanlage 
ist nur möglich, wenn voraussichtlich mehr 
als 90 % der Anlage für nichtunternehmeri-
sche Zwecke verwendet werden. Wird ein 
Teil des erzeugten Stroms zum Laden ei-
nes Privatfahrzeugs, dem Betrieb einer 
Wärmepumpe oder dem Laden einer Bat-
terie (nicht inbegriffen tragbare Batterien 
und Powerbanks) verwendet, wird aus Ver-
einfachungsgründen davon ausgegangen, 
dass die Anlage mehr als 90 % für nichtun-
ternehmerische Zwecke genutzt wird. 
Diese Regelung gilt selbst dann, wenn 
mehr als 10 % des Stroms nach Entnahme 
tatsächlich weiter veräußert wird. 
 
Sind die Bedingungen für die Entnahme er-
füllt, kann diese dem Nullsteuersatz unter-
worfen werden. Die Entnahme kann entwe-
der in der Voranmeldung, in der Jahress-
teuererklärung oder schriftlich gegenüber 
dem zuständigen Finanzamt erklärt wer-
den. Es ist keine Vorsteuerberichtigung er-
forderlich und der ursprünglich in Anspruch 
genommene Vorsteuerabzug kann nicht 
rückwirkend verweigert werden. 
 
Auch nach der Entnahme der Photovoltaik-
anlage ist die Lieferung von Strom an den 
Netzbetreiber eine unternehmerische Tä-
tigkeit und grundsätzlich steuerpflichtig. Bei 
Anwendung der Kleinunternehmerregelung 

wird diese Steuer nicht erhoben. Wenn der 
Betreiber beim Kauf der Anlage auf die An-
wendung der Kleinunternehmerregelung 
verzichtet hat, ist er für fünf Jahre an die 
Steuerpflicht gebunden. 
 

3. Beginn der Gewerbesteuerpflicht 
bei gewerblichem Grundstücks-
handel 

 
Am 1.9.2022 erließ der Bundesfinanzhof 
(BFH) ein Urteil zum Beginn der sachlichen 
Gewerbesteuerpflicht bei gewerblichen 
Grundstückshändlern. In dem Fall, den der 
BFH entschied, ging es um eine KG, deren 
Gesellschaftszweck der Erwerb, die Ver-
waltung und die Veräußerung von Immobi-
lien, Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung ist. Für das erste Wirt-
schaftsjahr wurde die Gewerbesteuererklä-
rung eingereicht, die einen Verlust aus Ge-
werbebetrieb auswies. Den damit verbun-
denen Antrag auf vortragsfähige Verlust-
feststellung lehnte das Finanzamt aller-
dings ab. Bloße Vorbereitungshandlungen 
würden noch keine Gewerbesteuerpflicht 
begründen, da noch keine Teilnahme am 
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr statt-
finden würde. Ohne Gewerbesteuerpflicht 
können keine vortragsfähigen Gewerbever-
luste festgestellt werden. 
 
Über das Merkmal des Beginns der sachli-
chen Gewerbesteuerpflicht ist selbststän-
dig im Verlustfeststellungsverfahren zu ent-
scheiden, stellte der BFH zunächst grund-
sätzlich dar. Bei gewerblichen Grund-
stückshändlern beginnt die sachliche Ge-
werbesteuerpflicht frühestens mit dem Ab-
schluss eines (wirksamen) Kaufvertrags 
über eine erste Immobilie, denn erst hier-
durch wird der Händler in die Lage versetzt, 
seine Leistung am Markt anzubieten.  
 
In Abgrenzung dazu gehört bei Unterneh-
men, deren Tätigkeit auf die Veräußerung 
von Waren gerichtet ist, bereits der ge-
samte Herstellungsprozess zum Gewerbe-
betrieb. Von einer sachlichen Gewerbe-
steuerpflicht ist daher bereits zum Zeit-
punkt auszugehen, in dem der Händler mit 
den Einkaufsaktivitäten beginnt. 



 

 

4. Besteuerung der Rückzahlung ei-
ner Kapitalforderung 

 
Im Urteil vom 25.10.2022 entschied der 
Bundesfinanzhof (BFH), ob und in welcher 
Höhe die Rückzahlung eines unter dem 
Nominalwert erworbenen Anspruchs auf 
Auszahlung eines Körperschaftsteuergut-
habens zu Einkünften aus Kapitalvermö-
gen führt. 
 
Ein Ehepaar wurde gemeinsam zur Ein-
kommensteuer veranlagt. Der Ehemann 
schloss mit einer GmbH, an der er nicht be-
teiligt war, einen Kaufvertrag. Es wurden 
drei Ansprüche auf Auszahlung von Kör-
perschaftsteuerguthaben erworben in 
Höhe von 40 % der Nominalwerte der For-
derungen. Der erste Anspruch wurde 2015 
an den Steuerpflichtigen ausgezahlt. Das 
Finanzamt erfasste diesen Gewinn bei den 
Kapitaleinkünften 2015. Der Steuerpflich-
tige hielt die Auszahlung dagegen für nicht 
steuerbar. 
 
Der BFH führt dazu aus, dass der Anspruch 
auf Auszahlung eines Körperschaftsteuer-
guthabens eine sonstige Kapitalforderung 
darstellt. In diesem Fall ist die Rückforde-
rung einer unter dem Nominalwert erwor-
benen Kapitalforderung nach den gesetzli-
chen Vorgaben als sonstige Kapitalforde-
rung zu besteuern und nicht in einen Zins- 
und Tilgungsanteil aufzuteilen. Wenn der 
Rückzahlungsbetrag höher ist als die An-
schaffungskosten, führt die Rückzahlung 
einer Kapitalforderung zu steuerpflichtigen 
Einnahmen. Die Anschaffungskosten für 
den Erwerb einer Forderung mit verschie-
denen Fälligkeitszeitpunkten sind aufzutei-
len und anteilig in dem Veranlagungszeit-
raum abziehbar, in dem die jeweils fällige 
Teilrückzahlung zufließt. Der Besteuerung 
steht auch nicht entgegen, dass der Steu-
erpflichtige nicht selbst eine Kapitalforde-
rung durch die Gewährung eines Darle-
hens begründet hat, sondern eine solche 
Forderung durch eine Abtretung entgeltlich 
erworben hat. 
 
 
 

5. Erbfallkostenpauschale für Nach-
erben 

 
Das Erbschaftsteuergesetz hat für die an-
fallenden Kosten einer Bestattung und ähn-
liche Kosten sowie Aufwendungen zur Ab-
wicklung, Regelung und Verteilung des 
Nachlasses eine sog. Erbfallkostenpau-
schale geschaffen. Diese kann bei der Be-
rechnung der Erbschaftsteuer ohne Nach-
weis steuermindernd abgezogen werden. 
Inwiefern der Betrag durch einen Nacher-
ben angesetzt werden kann, hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) am 1.2.2023 entschie-
den. 
 
In dem Fall erbte der Ehemann der Verstor-
benen, verstarb aber kurz darauf selbst, so-
dass die Nichte erbte. Das Finanzamt 
setzte Erbschaftsteuer für die Nacherb-
schaft gegen die Erbin fest, ohne Nachlass-
verbindlichkeiten zu berücksichtigen. Die 
Nichte beantragte nachträglich noch den 
Pauschbetrag zu berücksichtigen, da die-
ser sowohl dem Vor- als auch dem Nacher-
ben zustünde, da zwei getrennt zu beurtei-
lende Erbfälle vorlägen.  
 
Finanzgericht und auch der BFH sprachen 
sich letztendlich für den Ansatz der Erbfall-
kostenpauschale auch beim Nacherben 
aus. Der Betrag ist für jeden Erbfall nur ein-
mal zu gewähren. Die Abfolge von Vor- und 
Nacherbfall stellt jedoch erbschaftsteuer-
lich nicht einen Erbfall mit mehreren Erben 
dar, sondern zwei Vorgänge als zwei ge-
trennte Erbfälle. Dem entspricht es auch, 
den Pauschbetrag zweimal zu gewähren. 
Die Pauschale soll entstehende Nachlass-
regelungskosten im weiteren Sinne abgel-
ten, dass diese zweimal anfallen, ist nicht 
ungewöhnlich. 
 

6. Steuerliche Begünstigung durch 
Fünftelregelung entfällt bei ge- 
staffelter Auszahlung 

 
Die Bestimmung der „Fünftelregelung“ 
dient der steuerlichen Entlastung, wenn au-
ßerordentliche Einkünfte für eine mehrjäh-
rige Tätigkeit erzielt werden, beispielsweise 
eine Abfindung oder eine nennenswerte 
Lohnnachzahlung. Durch die Anwendung 



 

 

dieser Regelung erfolgt eine Glättung der 
Steuerlast, die verhindert, dass der eigene 
Steuersatz durch die außerordentlichen 
Einkünfte unverhältnismäßig in die Höhe 
schnellt. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jedoch Ein-
schränkungen formuliert: Die Fünftelrege-
lung kann nicht in Anspruch genommen 
werden, wenn die außerordentlichen Ein-
künfte über einen Zeitraum von drei Jahren 
(oder in einem anderen, nicht einzeln fest-
gelegten Zeitraum) ausgezahlt werden. 
Dieser Grundsatz findet selbst dann An-
wendung, wenn die Abfindung ursprünglich 
in einer Gesamtsumme vereinbart war und 
die Verteilung auf mehrere Jahre durch 
Umstände begründet ist, die der Steuer-
pflichtige nicht beeinflussen konnte. 
 
Ausnahmen: Eine davon besteht, wenn im 
ersten Jahr lediglich ein kleiner Teil der Ge-
samtsumme ausgezahlt wird (weniger als 
10 % laut einer Vereinfachungsregel des 
Bundesfinanzministeriums) und der über-
wiegende Anteil im zweiten Jahr. Eine wei-
tere Ausnahme lässt der Bundesfinanzhof 
zu, wenn neben der Hauptleistung in spä-
teren Jahren aus Gründen der „sozialen 
Fürsorge“ zusätzliche Leistungen gewährt 
werden. Diese zusätzlichen Leistungen, 
wie beispielsweise Hilfen für einen Arbeits-
platzwechsel oder Anpassungen an eine 
dauerhafte Arbeitsunfähigkeit, sind für die 
Anwendung der Fünftelregelung unschäd-
lich, sofern sie weniger als 50 % der Haupt-
leistung betragen. 
 

7. Aufwendungen für ein Hausnot-
rufsystem 

 
Bei der Berechnung der Einkommensteuer 
können Steuerpflichtige Aufwendungen für 
haushaltsnahe Beschäftigungen, haus-
haltsnahe Dienstleistungen und Handwer-
kerleistungen steuermindernd geltend ma-
chen.  
 
Ob zu diesen Aufwendungen auch ein 
Hausnotrufsystem gehört, entschied am 
15.2.2023 der Bundesfinanzhof. Eine Steu-
erpflichtige erwarb ein sog. Hausnotrufsys-
tem. Dazu gehörte die Gerätebereitstellung 

und eine 24-Stunden-Servicezentrale, nicht 
aber Pflege- und Grundversorgung, sowie 
der Sofort-Helfer-Einsatz. Die Kosten dafür 
wurden als haushaltsnahe Dienstleistun-
gen in der Einkommensteuererklärung an-
gegeben. 
 
Haushaltsnahe Dienstleistungen sind ge-
setzlich nicht genau definiert, nach der 
Rechtsprechung müssen die Leistungen 
eine hinreichende Nähe zur Haushaltsfüh-
rung aufweisen, sollten gewöhnlich durch 
Mitglieder des Haushalts oder entspre-
chende Beschäftigte in regelmäßigen Ab-
ständen erledigt werden können und dem 
Haushalt dienen. 
 
Den Aufwendungen für das Hausnotrufsys-
tem liegt zwar eine haushaltsnahe Dienst-
leistung zugrunde, da es eine Rufbereit-
schaft im Notfall für die Steuerpflichtige si-
cherstellt, was ansonsten von den übrigen 
Mitgliedern der Haushaltsgemeinschaft 
übernommen worden wäre. Allerdings wird 
die Dienstleistung nicht im Haushalt er-
bracht. Die Klägerin zahlte nicht nur für die 
Bereitstellung der erforderlichen Technik, 
mittels derer der Kontakt zu der Einsatz-
zentrale ausgelöst wird, sondern insbeson-
dere für das Bereithalten des Personals für 
die Entgegennahme eines eventuellen Not-
rufs und anschließende Kontaktierung an-
derer Personen. Die wesentliche Dienst-
leistung ist mithin die Bearbeitung von ein-
gehenden Alarmen und die Verständigung 
von Bezugspersonen, des Hausarztes etc. 
per Telefon und nicht das Rufen des Not-
dienstes durch die Klägerin selbst. Im Er-
gebnis stellte der BFH fest, dass für ein 
Hausnotrufsystem ohne unmittelbare So-
forthilfe keine Steuerermäßigung gewährt 
wird. 
 

8. Anerkennung einer Fettabsau-
gung (Liposuktion) als außer-
gewöhnliche Belastung 

 
Im einem vom Bundesfinanzhof am 
23.3.2023 entschiedenen Fall litt eine Frau 
an einem Lipödem und wurde einer sog. Li-
posuktion unterzogen. Die Kosten für die 
Behandlung wurden nicht von ihrer Kran-
kenkasse erstattet und sie machte diese 



 

 

Aufwendungen steuerlich als außerge-
wöhnliche Belastungen geltend. 
 
Das Finanzamt lehnte dies zunächst ab mit 
der Begründung, die Frau habe vor der Be-
handlung kein ausgestelltes amtsärztliches 
Gutachten oder eine ärztliche Bescheini-
gung eines Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung (MDK) vorgelegt und 
es handele sich nicht um eine wissen-
schaftlich anerkannte Behandlungsme-
thode. 

Der BFH kam zu dem Urteil, dass die Lipo-
suktion zur Behandlung eines Lipödems ab 
2016 nicht mehr als wissenschaftlich aner-
kannt gelten kann. Die Aufwendungen wur-
den daher als außergewöhnliche Belastun-
gen anerkannt, trotz des fehlenden amts-
ärztlichen Gutachtens oder der ärztlichen 
Bescheinigung des MDK. 
 
 

 
 

 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 10.8.2023 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.8.2023 

Sozialversicherungsbeiträge 29.8.2023  

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2023 =   3,12 % 
 1.1. – 30.6.2023 =   1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2023:  Juni = 116,8; Mai = 116,5; April = 116,6; März =116,1;  
 Februar = 115,2;  Januar = 114,3 
2022: Dezember = 113,2; November = 113,7; Oktober = 113,5;  
 September = 112,7;  August = 110,7; Juli = 110,3 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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